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	Übersicht: Konstellationen, Fristen und Ihre Pflichten 

	Konstellation 
	Rechtsfolge und Übergangsfrist 
	Darf die Pflegekraft vorzeitig wieder arbeiten? 
	Ihre Pflichten als Arbeitgeber 

	Pflegebedürftigkeit entfällt (z. B. Genesung/ Wegfall Pflegebedürftigkeit). 
	Pflegezeit endet vorzeitig, jedoch erst mit Ablauf von 4 Wochen nach Eintritt der Veränderung. Beschäftigte müssen Sie unverzüglich informieren. 
	Nicht einseitig. Bis zum Ablauf der 4 Wochen besteht die Pflegezeit fort. Eine frühere Rückkehr ist nur mit Ihrer Zustimmung möglich. 
	Mitteilung dokumentieren, Enddatum (4-Wochen-Frist) berechnen, Rückkehrtermin planen, Dienstplan anpassen. 

	Pflege wird unmöglich oder unzumutbar (z. B. dauerhafte stationäre Versorgung, häusliche Betreuung organisatorisch nicht mehr leistbar). 
	Pflegezeit endet vorzeitig, jedoch erst nach 4 Wochen ab Eintritt/Kenntnis der maßgeblichen Umstände; unverzügliche Mitteilungspflicht. 
	Nicht einseitig. Frühere Rückkehr nur einvernehmlich. 
	Sachverhalt dokumentieren, Fristlauf festhalten, Rückkehrgespräch anbieten, Einsatz planen. 

	Tod des nahen Angehörigen 
	Pflegezeit endet vorzeitig, aber erst 4 Wochen nach dem Todesfall (Übergangsfrist). 
	Nicht einseitig. Rückkehr vor Ablauf der 4 Wochen nur mit Ihrer Zustimmung. 
	Todesfall-Mitteilung dokumentieren, 4-Wochen- Ende festlegen, Rückkehrtermin abstimmen, Teamplanung anpassen. 

	Sonstiger Wunsch der Pflegekraft, früher zu beenden (ohne Wegfall/ Unmöglichkeit/ Tod) 
	Vorzeitige Beendigung nur mit Ihrer Zustimmung; ohne Zustimmung läuft die Pflegezeit wie vereinbart weiter. 
	Nur mit Ihrer Zustimmung. 
	Entscheidung zeitnah treffen, ggf. schriftlich bestätigen, dienstplanerisch umsetzen.
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